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Am 15. März 2022 hat der Innen- und Kommunalausschuss des Thüringer Landtages dem DJV
Thüringen den Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE/ der CDU/ der SPD und

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (Vorlage 7/3500) zum Gesetzentwurf der CDU-Fraktion zur Ände-
rung des Polizeiaufgabengesetzes (Drucksache 7/2792) mit der Bitte um Stellungnahme bis
zum 16. Mai 2022 zugesandt.

Der Deutsche Journalisten-Verband bedankt sich dafür/ dass er in dieses Gesetzgebungs-
verfahren einbezogen wird.

Die wesentlichen/ die Arbeit von hauptberuflichen Journalistinnen und Journalisten tangie-
renden, Punkte hat der DJV Thüringen bereits in seiner Stellungnahme vom Uuni 2021 be-

handelt. In dem vorliegenden Änderungsantrag wurde den vorgetragenen Bedenken weitest-

gehend Rechnung getragen.

So hatte der DJV Thüringen dargelegt, dassdie Bild-undTonaufzeichnungin Redaktionen und
für die journalistische Tätigkeit genutzten Räumen und Gebäuden u.a. aus Gründen der Inför-

mantinnenschutzes nicht zum Einsatz kommen darf, da dies unweigerlich mit Art. 5 GG kolli-

dieren würde. Dem trug bereits der ursprüngliche Gesetzentwurf auch Insofern Rechnung, a!s
dass darin Berufsgeheimnisträger:innen und Berufshelfer:innen j.S.d.. §§ 53, 53a der Straf-

prozessordnung unter einen besonderen Schutz gestellt wurden.
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Ausdrückfich begrüßenswert ist die nun in der Begründung des § 33a Abs. 3 er-
klärte Absicht/ eine beispielhafte Übersicht von Arbeits-/ Betriebs" und Geschäfts"

räumen, bei denen die Bild- und Tonaufzeichnung nicht zum Einsatz kommen darf/
zum festen Bestandteil der Aus- und Fortbildung zu machen, um ,/[„.] Miss-

Verständnisse auszuschließen und eine sichere Rechtsanwendung zu unter-
stützen//l

Hier bietet der DJV ausdrücklich seine Unterstützung an/ da sich die Erscheinungs-

form von Medienunternehmen und "redaktionen in den vergangenen Jahren teil-
weise stark gewandelt hat und althergebrachte Vorsteliungen oder Erfahrungen

mit der heutigen Realität nicht mehr unbedingt übereinstimmen müssen. Kiassi-

sehe Redaktionen in Einzel" oder Großraumbüros gehören teilweise der Vergan"
genheit an - nicht zuletzt durch den von der Corona-Pandemie ausgelösten Digi-

talisierungsschub und die damit einhergehende Verlagerung der Arbeit in das
Home-Office oder auch in Co-Working-Spaces. Darüber hinaus fallen selbst"
verständHch beispielsweise auchjournafistisch arbeitende Kiein- und Kleinstredak"
tionen sowie soio-selbstständige Journalist:innen unter den Schutzbereich der §§

53uns53aStPO.

Erfreulich ist, dass nicht nur in. der Stellungnahme des DJV Thüringen/ sondern auch in ver-
schiedenen anderen2 auf die Notwendigkeit eines visuellen Signals hingewiesen wird, mit dem

eine dauerhafte Aufzeichnung erkennbar sein muss.

Ebenso erfreulich ist es, dass den Bedenken des DJV Thüringen bezüglich der Löschung und
vor allem der LÖschentscheidung und -berechtigung der gefertigten Aufnahmen3 Rechnung

getragen wurde. Eine automatisierte Löschung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von 30
Tagen/ wie jetzt vorgeschiagen/ bedingt, dass eine vorherige Löschung durch involvier.te Po-
lizeibeamtinnen und/oder Diänststell^nieiterinnen technisch und organisatorisch aus-

geschlossen ist/ worauf im § 33a Abs. 5 PAG-E zudem explizit hingewiesen wird.

Ebenso iegt der Absatz 5 fest, für welchen Verwendungszweck eine automatisierte Löschung
unterbleiben kann. Demnach dürfen die Aufnahmen von mobilen Bildaufnahme- und Ton-

aufzejchnungsgeräten ausschließlich für die Verfolgung von Straftaten, die Überprüfung der
Rechtmäßigkeit polizeilichen Handelns, für Maßnahmen der Dienst- und Fachaufsicht/ für die
Aufgabenerfüllung nach § 6 Abs. 2 Nr, 6 ThürDSG oder zur wissenschaftlichen EvaluEerungver"

wendet werden,4 Eine Verwendung des Bild- und Tonmateriais beispielsweise für die Presse-
und ÖffentlEchkeitsarbeit der Thüringer Polizei ist damit unmissverständlich ausgeschlossen.
Die Dokumentation und journalistische Einordnung von polizeilichen Einsätzen obliegen den
hauptberufiichen Jöurnalfstinnen und Journalisten.

1 Vgl. Änderungsantrag Vorlage 7/3500
2 VgL Kriminologlsches Forschungsjnstitut Niedersachsen e.V,, Drucksache 7/1251, S, 5 sowie LPD, Drucksache
7/1261,S.9
3 Vgl. Stellungnahme DJV Thüringen zur Drucksache 7/2792 und Vorlage 7/1993 vom 01,06.2021, S, 3
4 Vgl, § 33a Abs. 5 Nr. i-S PAG-E
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Der DJV Thüringen hat bereits in seiner Stellungnahme vom l. Juni 2021 darauf
hingewiesen, dass eine abschließende Beantwortung der Frage/ ob mit dem Ein-
satz von sogenannten Bodycams auch Gewalttaten gegen Po!izist:Ennen wirksam

verhindert werden können/ wohl erst nach einer umfangreichen wissenschaft-
lichen Analyse vorhandener und ggf. noch zu erhebender Daten möglich ist,5 Der
ledigiich leicht gesenkten Häufigkeit von auftretenden aggressiven Verhaltens-
weisen bei Vorhandensein und vor allem beim Starten der Filmaufnahme stehen
die sinkende Kooperatlonsbereitschaft des polizeilichen Gegenübers sowie die

eher eskalierende Wirkung bei unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen

stehenden Betroffenen gegenüber.6 Ebenso wenig iassen sich positive Auswirkun-
gen auf das Sicherheitsgefühl oder Stressempfinden der mit Bodycams ausgestat-
teten PolEze!beamt*Ennen belegen.7 Schlussendlich kommen unterschiedliche Stu-

dien über die Wirkungsweise von mobilen Biidaufnahme- und Tonaufzeichnungs"
geraten auf polizeiliches Handeln sowie das polizeiliche Gegenüber zu ebenso un-

terschiedlichen Ergebnissen.8
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Diesem Hinweis auf die derzeit noch unbefriedigende statistische Abstcherung von Aussagen
über die Effekte von Bodycams trägt der Absatz 7 des § 33a PAG-E Rechnung, der eine Evalu-

ierung des Einsatzes von Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten durch unabhähgige wissen-
schaftiiche Sachverständige vorschlägt

Abschließend möchte der DJV Thüringen noch einmal sein Angebot wiederholen/ bei derAus-
und Fortbildung der Polizeibeamtinnen in Bezug aufArbeits-/ Betriebs- und Geschäftsräume
vonJournalist:innen/ in denen die Bild- und Tonaufzeichnung nicht zum Einsatz kommen darf/

zu unterstützen.

Zudem sei es erlaubt/ an dieser Steile erneut auf die Empfehlung aus der Stellungnahme vom

l. Juni 2021 zu verweisen: Wenn sich der Gesetzgeber zu einer Änderung des Polizeiaufgaben-
gesetzes entschließt, sollte dies mit einer umfangreichen Informattons" und Aufkiärungs-
kampagne verbunden werden. So könnten eventuelle Vorbehalte in der Bevölkerung aus-

geräumt und MEssverständnisse vermieden werden,

Geschäftsführer

5 Vgl. Stellungnahme DJV Thüringen zur Drucksache 7/2792 und Vorlage 7/1993 vom 01.06.2021, S: 4
Vgl, „Abschfussbericht zur wissenschaftlfchen Begleitung des Pllotprojekts li.zum Einsatz von Bodycams der

Polizei Thüringen" (Frfedrich-SchiHer-UniversltätJena), S. 4 •
7 Vgl. ebd.

aVgl.ebd„S,9f.
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